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Vorwort und Aufruf.

Die Gentraldirection der Monumenta Germaniae historica fasste
im Jahre 1887 den Beschluss, die Abtheilung 'Leges' durch eine
Section 'Placita' zu erweitern, in welcher die Gerichtsurkunden
der fränkischen Zeit abgedruckt werden sollen. Um das ebenso
wichtige als schwierige Unternehmen vorzubereiten, galt es zu-
nächst, einen Überblick über die Masse der überlieferten Gerichts-
urkunden zu gewinnen. Auf meine Anregung hin unternahm es
Herr Dr. Rudolf Hübner, Regesten der Gerichtsurkunden auszu-
arbeiten, deren ersten Theil er hiermit der Öffentlichkeit übergiebt.
Über Urnfang und Plan seiner Arbeit, die er in voller Selbständig-
keit ausgeführt hat, spricht er sich in den Vorbemerkungen aus.

Die Regesten haben ihren Werth unabhängig von dem
Zwecke, der ihre Ausarbeitung veranlasst hat. Die Anfänge der
historischen Regestenlitteratur reichen über mehr als ein volles
Jahrhundert zurück. Dagegen ist für rechtsgeschichtliche Zwecke
auf diesem Gebiete bisher noch nichts geleistet worden. Jeder,
der über die ältere Geschichte unserer Gerichtsverfassung und
unseres Gerichtsverfahrens gearbeitet hat, muss es als schweren
Übelstand empfunden haben, dass es bisher an einer übersicht-
lichen Zusammenfassung des prozessualischen Stoffes gebrach
und dass es stets einen unverhältnissmässigen Aufwand an Zeit
und Kraft kostete, für jede einzelne Frage aus der Masse der
verschiedenartigen in zahlreichen Urkundenwerken aufgespeicherten
Urkunden vorerst eine Auslese der das Prozessrecht betreffenden
Stücke 'vorzunehmen.

Haben somit alle Freunde rechtsgeschichtlicher und geschicht-
licher Forschung vollen Grund, die von Herrn Dr..Rudolf Hübner
gebotene Gabe willkommen zu heissen, so sind sie andrerseits
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IV Vorwort und Aufruf.

in der Lage, die Sache, welcher jene zu dienen bestimmt ist,
durch freiwillige Mitarbeiterschaft wesentlich zu fördern, indem sie
auf Ergänzungen aufmerksam machen. Der Verfasser der Regesten
war nur in der Lage, aus den ihm hier zugänglichen Drucken zu
schöpfen. Für die Ausgabe der Placita kommt es selbstverständlich
auch darauf an, das ungedruckte Material aufzunehmen. Indern sie
uns auf solches verweisen, können namentlich Vorstände und Be-
amte von Archiven dem Unternehmen wesentliche Dienste leisten.
Auch hinsichtlich der gedruckten Gerichtsurkunden wird die
Arbeit des Herrn Dr. Hübner, wie es bei einem ersten Versuch
dieser Art ja unvermeidlich ist, sicherlich manche Lücken auf-
weisen. Als Leiter der Abtheilung Leges spreche ich in meinem
und im Namen des Herrn Dr. Hübner die öffentliche Bitte aus,
Ergänzungen und Berichtigungen der vorliegenden Regesten,
mögen sie nun gedrucktem oder ungedrucktem Material ent-
stammen , an den Unterzeichneten: Berlin W. Lutherstrasse 36
oder an Herrn Dr. Rudolf Hübner, Berlin W. Ahornstrasse 4 im
Interesse der Sache freundlichst einzusenden. Die etwa einlaufenden
Ergänzungen und Berichtigungen werden entweder als Anhang
des zweiten Theils der Regesten, welcher die italienischen Gerichts-
urkunden zusammenfassen soll, oder in der Zeitschrift der Savigny-
stiftung für Rechtsgeschichte, germanistische Abtheilung, ver-
öffentlicht werden.

Berl in, den 1. Januar 1891.

Professor Dr. Heinrich Brunner .

Historische und rechtshistorische Zeitschriften sind gebeten diesen Auf-
ruf ganz oder theilweise abzudrucken oder ihm eine freundliche Erwähnung
zu gönnen.



Vorbemerkungen.

Die Regesten, deren erste Hälfte im Folgenden der Öffent-
lichkeit übergeben wird, sollen eine Grundlage für ein künftig in
der Leges-Abtheilung der Monumenta Germaniae historica zu ver-
öffentlichendes 'Corpus placitorum' bilden. Es ist in diesen Regesten
versucht worden, zum ersten Mal möglichst vollständig das in
Drucken urkundlich überlieferte Quellenmaterial zusammenzufassen,
das sich auf die Geschichte der Gerichtsverfassung und des
Rechtsgangs der im fränkischen Reich vereinigt gewesenen Völker
bezieht. Als zeitliche Grenze ist für die vorliegende erste Ab-
theilung, welche die aus Deutschland und Frankreich stammenden
Urkunden verzeichnet, das Jahr 1000 gewählt worden, ein Zeit-
punkt, der nicht willkürlicher ist, wie jeder andere, doch aber
eine möglichst umfassende Erkenntnis auch der absterbenden
Rechtsinstitute in jener beiden Ländern wesentlich gemeinsamen
Periode der Rechtsgeschichte erleichtert. .

Bei der Beschaffung des Stoffes kam es natürlich in erster
Linie darauf an, alle diejenigen Urkunden zu sammeln, die über
Gerichtsverhandlungen ausgestellt sind, und diejenigen,, welche
bestimmte Beziehungen zu solchen aufweisen. Doch eine
Schwierigkeit in der Auswahl ergab sich bei zahlreichen Urkunden,
die nicht von vorn herein zu den unbedingt aufzunehmenden
gerechnet werden konnten. Im allgemeinen war der Gesichts-
punkt des prozessrechtlichen Interesses ausschlaggebend. Daher
fand z. B. eine Reihe von Urkunden über Geschäfte der frei-
willigen Gerichtsbarkeit (wie Appennisurkunden) Aufnahme, an-
dererseits konnten unmöglich alle verzeichnet werden, in denen
sich die Beziehung auf Gericht und Prozess nur in wenigen un-
wesentlichen Worten kenntlich macht, wie z. B. in den häufigen
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Verzichtleistungen (werpitiones), in den zahlreichen von den
Königen vorgenommenen Restitutionen entrissener Güter. Und
besonders unter den Diplomen mussten die Akte blosser Ver-
waltungsthätigkeit, zu denen gerade diese Restitutionen und ferner
z. B. die sog. pancartae zu rechnen sind, fortbleiben. Aufge-
nommen wurden dagegen die Inquisitionsprivilegien als wichtige
Zeugnisse für die Geschichte des Rechtsgangs. Die Stellen der
Kapitularien, die für Gerichtsverfassung und Prozess in Betracht
kommen, wurden ausgeschlossen in der Erwägung, dass derartige
allgemeine Rechtsvorschriften in eine Sammlung der überlieferten
Rechtsfälle nicht hineingehören; man hätte dann auch auf die
betreffenden Abschnitte, der Volksrechte verweisen müssen. Ein-
zelne Stellen dagegen, die Entscheidungen bestimmter Streit-
sachen enthalten, wurden registriert. Neben den Urkunden wurden
auch die in die Sammlung passenden Formeln aufgenommen, da
sie ja auch Überreste wirklicher Rechtsfälle sind.

Nach den dargestellten Grundsätzen ist der Stoff zusammen-
getragen worden. Wie weit ich von dem gesteckten Ziele ent-
fernt geblieben bin, weiss ich; mögen die Mängel in der Voll-
ständigkeit und Auswahl im Hinblick darauf entschuldigt werden,
dass es sich um eine erste Vorarbeit handelt. Was die Anord-
nung und Formulierung betrifft, so schien zunächst eine rein
chronologische Reihenfolge für den Gebrauch am geeignetsten.
Urkunden von unsicherer Entstehungszeit sind unter das letzte Jahr
desjenigen Zeitraums, innerhalb dessen ihre Entstehung angesetzt
wird, eingereiht; ebenso die Formeln in das letzte Jahr derjenigen
Periode, innerhalb deren die herrschende Lehre die betreffende
Sammlung entstanden sein lässt. Zum Ersatz für eine Auswahl
nach anderen Gesichtspunkten sind Register hinzugefügt worden,
in denen die königlichen und die missatischen Urkunden zusammen-
gestellt sind; das geographische Register ist nach dem Muster
der in den Sammlungen von Lörsch - Schröder und Thevenin ent-
haltenen angelegt.

Die Regesten der Placita sind möglichst nach einer fest-
stehenden Grundform gefasst, die Abkürzungen (Kl. Bekl. w. =
wider) bedürfen wohl kaum einer Erklärung. Es kam häufig
darauf an, nicht den ganzen Inhalt einer Urkunde, sondern nur
den prozessrechtlichen Theil hervorzuheben; ich habe mich nicht
gescheut, da, wo ich keine kürzere Formulierung finden konnte,
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der Worte Mühlbachers, Sickels oder Brunners, Sohms u. A., wenn
sie in ihren Werken die betreffende Urkunde erklären, mich zu
bedienen. Vollständigkeit in den Angaben der Drucke ist nicht
erstrebt worden; das muss der künftigen Publikation vorbehalten
bleiben. Die in den Druckangaben gebrauchten Abkürzungen
finden ihre Erklärung in dem am Schluss angefügten Quellen-
verzeichniss.

Eine halbe eckige Klammer hinter der Nummer bedeutet,
dass die betreffende Urkunde keine eigentliche Gerichtsurkunde
ist, ein Stern vor der Nummer bezeichnet das Stück als eine
Fälschung. Ist in der Urkunde oder Formel ein Ortsname nicht
genannt, die Herkunft aber aus dem Inhalt oder anderen Umständen
mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit zu entnehmen, so ist der
Ortsname in Klammern eingeschlossen.

Es bleibt mir schliesslich übrig, den besten Dank den
Herren auszusprechen, welche die Güte gehabt haben, meine lang-
wierige Arbeit zu unterstützen: Herrn Geh. Rath Brunner und Herrn
Professor Zeumer hier, welche mir, so oft ich bat, mit bewähr-
testem Rath zur Seite standen, Herrn Professor Mühlbacher in Wien
und Herrn Hofrath Ficker in Innsbruck, welche mir in bereit-
willigster Weise ihre Sammlungen zur Verfügung stellten.

Berl in , den 1. Januar 1891.

R. Hübner .





Erste Abtheilung.

Die Gerichtsur künden aus Deutschland und Frankreich
Ms zum Jahre 1000.

1. VII. Jahrh. Anf. (Angers). Klage um Gut vor boni homines. Die
Unschuld des Bekl. stellt sich heraus, "worüber diesem eine
Urkunde (securitas) ausgestellt wird, in der künftige An-
sprüche bei Geldstrafe untersagt werden.

Form. Andec. n. 5, MGF p. 5.

2. VII. Jahrh. Anf. (Angers). Klage um Überfall. 13ckl. stellt ad
meduantis bonis hominibus eine securitas aus, gegen die

. zu handeln bei Geldstrafe untersagt wird.
Form. Andec. n. 6, MGF p. 7.

X 3. VII. Jahrh. Anf. Angers. Abt. Klage um Dienste. Bekl. läugnet.
Zweizüngiges Urtheil, dass Bekl. selbzwölft nach so und
so viel Nächten in der Kirche schwöre, dass weder er
noch seine Eltern seit 30 Jahren Dienste geleistet haben.

Notitia über den in der Kirche von Angers geleisteten Eid.
Form. Andec. n. 10 a. b, MGF p. 8.

4. VII. Jahrh. Anf. Angers. Agens ecclesiae. Klage um Viehdieb-
stahl. Deiv Bekl., im Beistand seines Vaters, läugnet.
Zweizüngiges Urtheil, dass der Vater nach so und so
viel Nächten in der Kirche sich rechtfertige (excusare).

Notitia über die Leistung des Eides in der Kirche.
Form. Andec. n. 11 a. b, MGF p. 8.

5. VII. Jahrh. Anf. Angers. Graf. Klage um Mord. Versäumniss-
verfahren gegen Bekl. Auswarten von Morgen bis Abend;
solsadia. Unentschuldigtes Ausbleiben ohne sonia nonciare.
Ausstellung der notitia solsadii für Kl.

Form. Andec. n. 12, MGF p. 9.

6. VII. Jahrh. Anf. Angers, in basilica domni ill. Agens ecclesiae.
Klage um Viehdiebstahl. Versäumnissverfahren gegen
Bekl., der unentschuldigt ausbleibt. Dreitägiges Aus-
warten ; solsadia. Ausstellung der notitia solsadii für Kl.

Form. Andec. n. 13, MGF p. 9.



2 VII. Jahrh. Anf. 7-15.

7. VII. Jahrh. Anf. Angers, in basilica s. ill. Agens ecclesiae. Klage
um Geldschuld, wegen welcher der Bekl. einen Eid
leisten soll. Versäumnissverfahren gegen den unent-
schuldigt ausbleibenden Bekl.; solsadia. Ausstellung der
notitia solsadii für KL

Form. Andec. 11. 14, MGF p. 9.

8. VII. Jahrh. Anf. Angers, in basileca donine ill. Bekl., gegen den
Klage um Pferdediebstahl (taxato) erhoben ist, leistet den
Eid, den Diebstahl nicht begangen zu haben.

Form. Andec. n. 15, MGF p. 9.

9. VII. Jahrh. Anf. Angers, in basileca donine ill. Prepositus. Klage
um eine res. Die Bekl. erscheinen, um mit Eidhelfern sich
eidlich zu rechtfertigen. Die Klägerin will den Eid nicht
annehmen. Auswarten seitens der Bekl.; solsadire. Die
notitia für sie ausgestellt.

Form. Andec. n. 16, MGF p. 10.

10. VII. Jahrh. Anf. Angers. Prepositus. Klage um Forttreiben von
Vieh. Bekl. läugnet. Zweizüngiges Urtheil, dass er nach
so und so viel Nächten in der Kirche mit Eidhelfern
schwöre, die That nicht begangen zu haben.

Form. Andec. n. 24, MGF p. 12.

11. VII. Jahrh. Anf. (Angers). Klage einer Frau gegen einen honio
sancti ill. um Entführung (? quod ipsa fuit pras). Vergleich.

Form. Andec. n. 26, MGF p. 12.

12. VII. Jahrh. Anf. Angers. Agens ecclusiae. Klage um unberech-
tigtes Ziehen eines Grabens. Bekl. behauptet, auf eigenem
Boden gegraben zu haben. Zweizüngiges Urtheil, dass er
nach so und so viel Nächten mit benachbarten Leuten
selbviert in der Kirche schwöre, niemals malo ordine ge-
graben zu haben.

Form. Andec. n. 28, MGF p. 13.

13. VII. Jahrh. Anf. (Angers). Abt. Klage um geliehenes Geräth (servi-
cium, rauba). Bekl. läugnet. Zweizüngiges Urtheil, dass
Kl. nach so und so viel Nächten glaubwürdige benach-
barte Leute stellen, die in der Kirche die Leihe be-
schwören.

Form. Andec. n. 29, MGF p. 13.

14. VII. Jahrh. Anf. (Angers). Abt. Klage um einige als colonia par-
tiaria ausgeliehene Weinberge. Bekl. bestreitet ein solches
Vertragsverhältniss. Zweizüngiges Urtheil, dass" er mit
Eidhelfern in der Kirche schwöre, dass dies Vertrags-
verhältniss nicht bestanden habe.

Form. Andec. 11. 30, MGF p. 14.

15. VII. Jahrh. Anf. Angers. Bischof und Graf. Derjenige, der seine
Urkunden verloren, trägt den Hergang unter Vorlegung
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der am Thatorte aufgenommenen notitia relationis. vor;
seine Angaben durch Zeugen aus seiner Gemeinde be-
stätigt. Durch Urtheil dem Kl. sein Besitz für die
Zukunft bestätigt. Appennis.

Form. Andec. n. 32, MGF p. 14.
10. VII. Jahrh. Anf. (Angers). Jemand, der durch nächtlichen Über-

fall seine Urkunden verloren hat, erbittet sich vom Richter,
den er mit den Dorfgenossen oder dem ganzen Kirchspiel
in der Frühe an den Ort der Gewaltthat berufen, eine
notitia relationis zur Beurkundung des Hergangs. (Noth-
gericht).

Form. Andec. n. 33, MGF p. 15. Der gleiche Thatbestand
in Form. Andec. n. 31, p. 14.

17. VII. Jahrh. Anf. (Angers). Klage um Besitzstörung. Urtheil, dass
Kl. in der Kirche mit Eidhelfern die Klagebehauptung
beschwöre* Aber metuantes bonis hominibus einigen sich
Parteien. Hierüber eine securitas ausgestellt, gegen die
zu handeln bei Geldstrafe verboten wird.

Form. Andec. n. 39, MGF p. 17.
18. VII. Jahrh. Anf. (Angers).. Kl. stellt dem Bekl. eine securitas über

die Summe aus, die er von ihm für eine gestohlene Sache
empfangen habe.

Form. Andec. n. 42, MGF p. 19.
19. VII. Jahrh. Anf. (Angers). Klage um Gut vor boni homines. Die

Unschuld des Bekl. stellt sich heraus, worüber diesem
eine Urkunde (securitas) ausgestellt wird, in der künftige
Ansprüche bei Geldstrafe untersagt werden.

Form. Andec. n. 43, MGF p. 19.
20. VII. Jahrh. Anf. Angers. Abt. Klage um unrechtmässiges Betreten

von Weinbergen. Bekl. berufen sich auf einen autor legi-
timus, der ihnen die Weinberge gegeben habe. Urtheil,
dass Bekl. in einem neuen Termin in Angers in autericio
den Autor stellen, andernfalls die Weinberge cum legis
beneficio revestieren.

Form. Andec. n. 47, MGF p. 21.
21. VII. Jahrh. Anf. Angers. Graf und raciniburdi. Klage um einen

vor Jahren begangenen Verwandtenmord. Bekl. läugnet.
Zweizüngiges Urtheil, dass Bekl. nach bestimmter Zeit
mit zwölf benachbarten ihm gleichstehenden Eidhelfern in
der Kirche schwöre, den Mord in keiner Weise verschuldet
zu haben.

Notitia über die am 1. März zu Angers stattgefundene
Eidesleistung.

Form. Andec. n. 50 a. b, MGF p. 22.
22. VII. Jahrh. Anf. Angers. Zweiter Termin in dem Verfahren um

Weinberge (oben Nr. 20). Kl. wartet vergebens auf die
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Bekl., welche verurtheilfc waren, ihren Autor zu stellen;
solsadire. Notitia für Kl.

Form. Andec. n. 53, MGF p. 23.

*23. 648. Sept. 3. Bodouilla (Bandorf). König Sigibert III. Beauf-
tragte des Bischofs Kunibert von Köln w. Euergisilius um
einen Weinberg infra termino Bodofricense. Bekl. wendet
Eigenthumserwerb durch Kauf ein. Beweisurtheil, dass
Bekl. in einem neuen Termin die Kaufurkunden vorlege.
Im neuen Termin bleibt Bekl. trotz dreitägigen. Auswartens
und ohne. Entschuldigung aus. Durch Urtheil das kl.
Eecht bestätigt. — Erpo rec. et subscr.

Neues Archiv XIII (1888) p. 157. Echtheit der vorliegenden
Form ziveifelhaft.

24]. Vor 650. Fragment eines libellus accusatorius secundum legem
Komanam.

Form. Visigoth. n. 35, MGF p. 590.

25]. Vor 650. Conditiones sacramentorum. Formel für das Verzeiehniss
der zu beschwörenden Beweissätze, vom vicem agens
comitis zu unterschreiben.

Form. Visigoth. n. 39, MGF p. 592.

26]. Vor 650. Iniunctio. Vollmacht für einen Prozessvertreter.
Forin. Visigoth. n. 41, MGF p. 594.

27. 658 Nov. König Chlothar III. Der Vertreter des Klosters St. Denis
w. Ingoberga um die villa Tauricciacum (Thorigne) und
andere Grundstücke. Urkundenbeweis; die von der Bekl.
vorgelegte Urkunde wird nicht berücksichtigt. Urtheil zu
Gunsten des Klosters, dem zwei Drittel der villa zuge-
sprochen werden. Pfalzgraf Chaldeloaldus testim. —
Teoberctus rec. Verstümmelt.

DDM p. 32 n. 34. Tardif p. 12 n. 14. Pardessus II p. 107
n. 331.

28. c. 658. König Chlothar III. Die Vertreter des Klosters St. Denis
w. Bischof Beracharius von Le Mans um die Erbschaft des
Ermelenus. Urkundenbeweis, Zeugniss des Pfalzgrafen.
Urtheil zu Gunsten des Klosters. Verstümmelt.

DDM p. 33 n. 35. Tardif. p. 12 n. 15. Pardessus II p. 108
11. 332.

29. c.658. König Chlothar III. Definitives Urtheil im Rechtsstreit
um die Erbschaft des Ermelenus. Arg verstümmelt.

DDM p. 34 n. 36. Tardif p. 13 n. 16.

30. c. 659. König Chlothar III. Die Vertreter der Kirche von Itouen
w. das Kloster St. Denis um Grundstücke. Urkunden-
beweis. Urtheil auf Theilung des Streitgegenstandes
zwischen den Parteien. Pfalzgraf Waningus. Verstümmelt.
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DDM p. 34 n. 37. Tardif p. 14 n. 17. Pardessus II p. 111
n. 334.

31. 6(53. Okt. 24. Masolago (Maslay) in palatio nostro. König ChlotharllT.
Die Vertreter der Benignuskirche zu Dijon w. ungenannte

; Leute um die der Kirche von König Guntram laut einer
vorgelegten Urkunde geschenkte villa Elariacum (Larrey).

• Bekl. legen eine Urkunde vor, durch welche Guntram
ihr ererbtes Eigen in jenem Orte bestätigt hatte. Die
Beisitzer erkennen, dass, da Bekl. andere Urkunden
nicht zu haben erklären, durch die zweite Urkunde die
nr dem ersten enthaltene Schenkung nicht berührt sei.
Ferner eine zwischen den Rechtsvorgängern der Parteien
abgeschlossene, die Grenzen ihres Eigenthums festsetzende
Vergleichsurkunde verlesen. Urtheil zu Gunsten der
Kirche und auf Vernichtung der bekl. Urkunde. Pfalz-
graf Andobaldus testim. — Abbelenus rec. et dat., Airar-
dus rec. et subscr.

DDM p. 38 n. 41. Pardessus II p. 131 n. 349. Perard p. 8.
32]. 6G6. Aug. 18. König Chlothar III. ertheilt dem Abt Waldaleaus

von Beze auf seine Bitte die Erlaubniss, dass der vir
inluster Gengulfus das von bösen Leuten verwüstete
Kloster in seinen Rechtssachen vertreten dürfe.

DDM p. 40 n. 43. Tnrdessus II p. 141 n. 356.

33]. 677—678. Maslaco (Maslay). König' Theoderich III. beurkundet,
dass auf einer Reichssynode, zu welcher er die Bischöfe
von Neuster und Burgund nach seinem palatium Maslaco
villa berufen, mehrere von denselben wegen Hochverraths
verurtheilt worden seien, unter ihnen Bischof Chramlinus
von Embrun, dem nachgewiesen ist, dass er durch eine
gefälschte königliche Urkunde sein Bisthum erlangt hat.
Der König erlässt ihm die Konfiskation des Vermögens.
— Agilbertus rec.

DDM p. 44 n. 48. Tardif p. 17 n. 21. Pardessus II
p. 178 n. 388.

34. 679. Juni 30. Lusareca (Luzarches)! König Theoderich III. Die
Frau Acchildis w. Amalgarius um den von ihrer Mutter
ihr hinterlassenen Grundbesitz zu Bactilione Valle (les
Batignolles). Bekl. leistet in Erfüllung des vorangegangenen
Beweisurtheils den ihm auferlegten Eid mit sechs Eidhel-
fern, dass er und sein Vater den Streitgegenstand 31 Jahre
besessen hätten. Urtheilsbefehl zu Gunsten des Bekl.
Pfalzgraf Dructoaldus testim. — Erehinberthus rec.

DDM p. 45 n. 49. Tardif p. 18 n. 22. Pardessus II p. 185
n. 394.

35. 691. Aug. 12. Captunnaco (Chatou). König Chlodovech III. Der
Diakon Chrotcharius w. Chuneberctus um Güter im pagus
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Velcasinus (le Vexin). Bekl. behauptet dieselben von Kl.
gekauft zu haben. Urtheil auf Beibringung der Kauf-
urkunde binnen 40Nächten. Adrhamire per fistucam seitens
des Bekl. Pfalzgraf Ansoaldus testitn. — Abthaldus rec.
• DDM p. 53 n. 59. Tardif p. 22 n. 28. Pardessus II

p. 217 n. 418.

36. 692. Mai 5. Noviento (St. Cloud) in palacio nostro. König Chlo-
dovech III. Die Vertreter des Abts von St. Denis w. Abt
Ermenoald um eine vom Bekl. übernommene Bürgschaft.
Parteien waren im geistlichen Geidcht vor Bischof Sieg-
fried von Paris übereingekommen, den zwischen ihnen aus
Anlass jener Bürgschaft schwebenden Streit entweder
durch einen vom Bekl. vor dein Bischof selb viert zu
schwörenden Eid, dass er keine Bürgschaft übernommen,
oder vor dem Königsgericht im Wege Rechtens auszutragen.
Da Bekl. zur Eidesleistung nicht erschienen ist, erwarten
ihn die Vertreter des Abts im Königsgericht. Er bleibt
jedoch trotz dreitägigen Auswnrtens (solsadire) unent-
schuldigt aus (ohne, sonia nunciare). Den Kl. darüber die
Königsurkunde ausgestellt, Bekl. zu der gesetzlich ihn
treffenden Busse verurtheilt. Pfalzgraf Warno testim. —
Aghilus rec.

DDM p. 53 n. 60. -Tardif p. 24 n. 30. Pardessus II
p. 223 n. 424.

87. 692. Nov. 1. Lusarca (Luzarches) in palacio nostro. König Chlo-
dowech III. Abt Chaino von St. Denis veranlasst unter Vor-
legung der Schenkungs- und Prekarienurkunde die Nonne
Angantrude zu dem Anerkenntniss, dem Kloster die villa
Nocitum (Noisy-sur-Öise) geschenkt und sie darauf als
Beneficium zurückerhalten zu Jiaben. Bestätigung durch
das Gericht. Scheinprozess.

DDM p. 56 n. 64. Tardif p. 25 n. 32. Pardessus II
p. 227 n. 429.

38. 693 [694 ?] Febr. 28. Valencianis (Valenciennes) in palacio nostro.
König Chlodovech III. Der Diacon Chrotcharius, als Ver-
treter des Waisen Ingramnus, w. Amalbercthus um den
locellus Baddane-Curtis (Baddancourt). . Versäumnissver-
fahren gegen Bekl. Solsadire. Der Sohn des Bekl., ob-
wohl nicht zu dessen Vertretung befugt, protestiert gegen
die solsadia, wird desshalb in eine Busse von 15 solidi
verurtheilt. Versäumnissurtheil gegen den Bekl. auf Her-
ausgabe des Ortes mit Früchten und Zubehör und dem
vom Bekl. oder seinen Leuten (mithius suos) Entzogenem.
Pfalzgraf Audramnus testim. — Waldei-amnus rec.

DDM p. 58 n. 66. Tardif p. 26 n. 33. Pardessus II
p. 229 n. 431.
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89. 695. Dec. 23. Conpendium (Compiegne) in palatio nostro. König
Childebert III. Der königliche ministerialis Aigobertus,
als Vertreter des Abts Haino ( = Chaino) von St. Denis,
veranlasst unter Vorlegung der Schenkungsurkunde den
Kleriker Boctharius zu dem Anerkenntniss, dass sein Vater
lbbo dem Kloster Besitzungen zu Hosdinium (Hodenec-
l'Eveque) übertragen habe. Bestätigung in Form eines
gegen B. gerichteten Urtheils. Scheinprozess. Pfalzgraf
Ermenricus testim. — Sighinus rec.

DDM p. 60 n. 68. Tarclif p. 28 n. 35. Pardessus II
p. 233 n. 434.

40. 697. März 14. Conpendio (Compiegne) in palacio nostro. König
Childebert III. Magnoaldus, Abt des Klosters Thunsone-
vallis (Tnssonval) w. Drogo um die curtis Nocitum (Noisy).
Bekl., da er die Perfektion des von ihm behaupteten
Tauschvertrags nicht beweisen kann, zur Revestitur und
zum Ersatz der gezogenen Früchte und der Verwüstungen
verurtheilt. Urtheilsbefehl zu Gunsten des Kl. Pfalz-
graf Hociobercthus testim. — Aigobercthus rec.

DDM p. 62 n. 70. Tsirdif p. 31 n. 38, Pardessus II
p. 241 n. 440. LS p. 12 n. 22.

41]. VII. Jahrh. 2. Hälfte. Arbitres. Klage um liegendes Gut. Kl. be-
ruft sich auf Erbrecht, ' Bekl. auf Erwerb von einem
Dritten und auf Verjährung. Die vom Kl. gestellten und
vernommenen Zeugen als unglaubwürdig befunden. Bekl.
verlangt glaubwürdigere Zeugen. Da Kl. solche nicht zu
haben bekennt, dem Bekl. der Eid auferlegt. Er wagt
nicht ihn zu schwören. Urtheil.

Form. Visigoth. n. 40, MGF. p. 593.

42]. VII. Jahrh. Ende. Königliche Ermächtigung zur Vertretung vor
Gericht, einem Getreuen auf dessen Bitte per festucam
gewährt.

Marc. Form. L. I n. 21, MGF p. 56.

43]. VII. Jahrh. Ende. Königlicher Befehl, durch welchen alle Rechts-
sachen eines königlichen missus suspendiert werden.

Marc. I n. 23, MGF p. 57.

44]. VII. Jahrh. Ende. Formel für den Prolog einer königlichen Gerichts-
urkunde.

Marc. I n. 25, MGF p. 58.

45]. VII. Jahrh. Ende. Indiculus communitorius an einen Bischof ge-
richtet, gegen den um eine villa geklagt ist.

Marc. I n. 26, MGF p. 59.

46]. VII. Jahrh. Ende. Indiculus de iusticia facienda an einen Bischof
bezüglich eines Klerikers gerichtet.

Marc. I n. 27, MGF p. 59.
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47]. VII. Jahrh. Ende. Indiculus de iustitia facienda an einen Grafen
gerichtet, um einem Getreuen gegen einen Gaugenossen,
der ihm eine terra entzogen hat, zu Recht zu verhelfen.

Marc. I n. 28, MGF p. 60.
48]. VII. Jahrh. Ende. Indiculus communitorius an einen Laien ge-

richtet wegen eines räuberischen Überfalls.
Marc. I n. 29, MGF p. 60 (vgl. Form. Marc, aevi Karol.

n. 18, MGF p. 120).
49. VII. Jahrh. Ende. Indiculus de iudicio evindicato, durch welchen

der Graf beauftragt wird, gegen den im Termin des
Königsgerichts ausgebliebenen vom Kl. solsadierten Bekl.
die Strafe der lex loci wegen räuberischen Überfalls zu
vollstrecken. Zeugniss des Pfalzgrafen.

Marc. I n. 37, MGF p. 67.
50. VII. Jahrh. Ende. Klage im Königsgericht wegen Aufnahme eines

mit Geld flüchtig gewordenen Hörigen. Zweizüngiges
Urtheil der proceres, dass Bekl., welcher läugnet, selb-
siebent im königlichen Palast super capella domni Martini
schwöre, die That nicht begangen zu haben. Zeugniss des
Pfalzgrafen. (Carta paricla).

Marc. I n. 38, MGF p. 67.
51. VII. Jahrh. Ende. Klage um Todtschlag. Parteien vergleichen sich.

Bekl. zahlt dem Kl., dem Bruder des Getödteten, eine
Summe (in pagalia), und zwar sofort perwadio; wogegen
Kl. seinem Anspruch entsagt (nos ipsa causa per fistuco
contra te visus sUm werpisse) und dem Bekl. hierüber
eine Urkunde (securitas) ausstellt, die er bei Geldstrafe
einzuhalten verspricht.

Marc. II n. 18, MGF p. 88.
52. 702. Febr. 25. Carraciaco (Quierzy). König Childebert III. Chedel-

marus, Abt des Klosters der h. Vincenz und Gennanus zu
Paris, veranlasst unter Vorlegung der Schenkungsurkunden
den Boten der Nonne Adalgude zu dem Anerkenntniss,
dem gen. Kloster das einst ihr gehörige kleine Kloster
Lemausum (Limours) geschenkt zu haben. Der Vertreter
per festuca se dixit esse exitum. Bestätigung durch Ur-
theil. Scheinprozess mit Auflassung. Pfalzgraf Ghysle-
marus testim. — Beffa rec.

DDM p. 64 n. 73. Tardif p. 35 n. 42. Pardessus II p. 261
n. 456. LSch p. 13 n. 23.

58. 709. Apr. 8. Crisciaeco (Quierzy) in palacio nostro. König Childe-
bert III. Der Kleriker Audoinus veranlasst unter Vor-
legung der Kaufurkunde Leodefrid zu dem Anerkenntniss,
an Kl. zwei mansi im Gau Teilaus (le Teile) verkauft zu
haben. Bestätigung durch das Gericht. Scheinprozess.
Pfalzgraf Bertoaldus testim. — Blatcharius rec.
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DDM p. 67 n. 76. Tardif p. 36 n. 43. Pardessus II
p. 279 n. 473.

54. 710. Dez. 13. Mamacas (Montmacq) in palacio nostro. König Childe-
bert III. Die Vertreter des Abts Dalfinus von St. Denis
w. den Maiordomus Grimoald um die Zölle von Paris, die
Bekl., obwohl sie laut vorgelegter Königsurkunden voll
dem Kloster verliehen sind, zur Hälfte für den Fiskus er-
hebe. Inquisitionsbeweis (per plures personas). Bekl. zur
Revestitur per wadium verurtheilt. Pfalzgraf Sigofredus
testim. — Actulius rec.

DDM p. 68 n. 77. Tardif p. 37 n. 44. Pardessus II p. 285
n. 477. Cartulaire ge'ndral de Paris p. 22 n. 16.

55. 710. Dec. 14. Mamaccas (Montmacq) in palatio nostro. König
Childebert III. Bestätigung des vom Majordomus Grimoald
in Sachen des Klosters St. Denis w. die Agenten des
Maiordomus um die Mühle zu Cadolaicum (Chailly) ge-
fällten Urtheils. Vorlegung der Urtheilsausfertigung und
Zeugniss des Pfalzgrafen, dass der auferlegte Zeugenbeweis
seitens des Kl. geliefert sei. Zur Erlangung der Königs-
urkunde ist nochmals Klage erhoben worden. Pfalzgraf
Bero testim. — Dagobertus rec.

DDM p. 69 n. 78. Tardif p. 38 n. 45. Pardes.sus II p. 286
n. 478. M 30 h.

56. 711. Febr. 10. Mamaccas (Montmacq) in palacio nostro. König
Childebert III. Ragnesindus veranjasst Siclandus unter
Vorlegung der Kaufurkunde zu dem in seinem und seiner
Frau Dina Namen abgegebenen Anerkenntniss, an Kl.
Grundstücke zu Maurcurtis (Maurcourt) verkauft zu haben.
Bestätigung durch das Gericht. Scheinprozess. Pfalzgraf
Rathbertus testim. — Chaldomiris rec.

DDM p. 70 n. 79. Pardessus II p. 287 n. 479.

57. 716. März 7. Conpendio (Compiegne) in palacio nostro. König
Chilperich II. Friulfus w. Abt Martinus von St. Denis
um Grundstücke in Superius Bacivum (Baison - la-Foret),
welche nach Vorlegung der Verkaufsurkunde seitens des
Bekl. zur Hälfte dem Kl., zur Hälfte dem Bekl. zugesprochen
werden. Pfalzgraf Warno testim. — Ermedramnus rec.

DDM p. 73 n.83. Tardif p. 40 n.48. Pardessus II p. 305 n.497.

58. 720. Dec. 6. Glamanvilla. Maiordomus Karl Martell. Wulframnus
als Vertreter seiner Gemahlin Richilda w. Bischof Raban-
garius und die Klöster Stablo und Malmedy um die Villen
Tofino und Silvestrivilla. Bekl. beweisen durch Vorlegung
der Prekarienurkunde, dass der Erblasser der Klägerin nur
prekaristischer Besitzer der Villen war. Kl. erkennen die
Urk. an. Urtheil zu Gunsten der Bekl.

DDM p. 97 n. 10. Pardessus II p. 315 n. 509. M 32.
Zeitschrift für Hechtsfieschichte. XII. Germ. Abt/t. II
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59]. 722. Juli 19. Tulbiaco Castro (Zülpich). Rlaiordomus Karl Kartell.
Abt Benignus von St. Wandrille, vertreten durch seinen
Vogt Robertus, w. Graf Bertharius um die villa Monte-
cellus im pagus Oximensis (L'Hiesmois). Evindikation
des Kl.

MG SS. II p. 279 (Gesta abb. Fontan c. 7). M 35.

60. 726. März 3. Pontegune (Pontion) in palatio nostro. König Theo-
derich IV. Die Vertreter des Klosters St. Denis veranlassen
Ermenteus unter Vorlegung der Kaufurkunde zu dem An-
erkenntniss, an das Kloster die villa Baudrinuin im pagus
Cambliacinsis (le Chambliois) verkauft zu haben. Bestä-
tigung durch das Gericht. Seheinprozess. Pfalzgraf
Cumrodobaldus testim. — Gairebaldus rec.

DDM p. 84 n. 94. Pardessus II p. 345 n. 535.

61. 747. Aug. 15. Dunavilla. Maiordomus Karlmann. Anglinus, Abt
der Klöster Stablo und Malmedy, w. den Vorsitzenden
Maiordomus um die villa Lethernau (Lierneux), die, wie
Kl. durch Vorlegung der Urkunde nachweist, den Klöstern
von Pippin, dem Grossvater des Bekl., geschenkt ist.
Bekl. erkennt die Urk. als richtig an und giebt die villa
per wadium et per nostram festucam zurück. Urtheil zu

• Gunsten des Kl. — Ego Childradus subscr.
DDM p. 103 n. 16. Pardessus U p. 405 n. 591. M 49.

62. 748. Febr. 11. Verno in palatio publico. Maiordomus Pippin.
Christiana w. Hrodgarius, den Vogt des Abtes Amalbertus
von St. Denis um Grundbesitz zu Marolio (Mareil). Bekl.
beweist das Eigenthum des Klosters durch Vorlegung der
Schenkungsurkunde. Auflassung seitens der Klägerin
(se exitum dicere). Urtheil zu Gunsten des Klosters. —
Wilecharius iussus rec.

DDM p. 104 n. 18. Pardessus II p. 403 n. 589. M. 55.

63. 750. Aug. 17. Attiniaco villa (Attigny) in palatio nostro. Maior-
domus Pippin. Abt Fulradus von St. Denis w. Hormungus,
Abt von Marigilum (Marvilles) um das Oratorium Crux.
Von beiden Parteien Königsurkunden vorgelegt. Die kl.
Königs- und Gerichtsurkunden durch Inquisitionsbeweis
als richtig erwiesen. Auflassung seitens des Bekl. an
Kl. (revestire per wadium, per suam festucam se exitum
dicere). Durch Urtheil die vom Bekl. beigebrachte Ur-
kunde für ungültig erklärt und das Eigentumsrecht des
Kl. bestätigt. — Wineramnus iussus rec.

DDM p. 106 n. 21. Pardessus II p. 414 n. 603. M 56.

64]. Vor 750. Bitorica civitas (Bourges). Antrag an den defensor der
Stadt, die curia puplica, den Klerus der Stephanskirche
und die viri magnifici der Stadt, eine Bescheinigung über
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den dreitägigen Aushang der Appennisurkunde und da-
mit eine Besitzbestätigung zu ertheilen.

Form. Bitur. n. 7, MGF p. 171.
65. VIII. Jahrh. Mitte. Bestätigung eines Kaufgeschäfts im Königsgericht

in den Formen einer Gerichtsverhandlung. Der Verkäufer
erkennt als Autor die von ihm ausgestellte Verkaufs-
urkunde an.

Suppl. Form. Marc. n. 2, MGF p. 107.
60]. VIII. Jahrb. Mitte. Tours. Ausstellung eines Appennis (durch die

Gerichtsversammlung). Ausfertigung in zwei gleichlauten-
den Exemplaren.

Form. Turon. n. 28, MGF p. 151.
67. VIII. Jahrh. Mitte. Tours. Ein inluster vir. Klage um Grundstücke.

Bekl. weigert die Einlassung ehe Kl. ihm eine schriftliche
Erklärung überreicht, durch die er die Rechtsfolgen
eventueller Sachfälligkeit auf sich nimmt. Kl. stellt ihm
dieselbe aus (inscripto, editio).

Form. Turon. n. 29, MGF p. 152. Vgl. Form, extrav. n. 4,
MGF p. 536.

68. VIII. Jahrh. Mitte. (Tours). Ein Richter begiebt sich an den Ort,
wo ein Mann erschlagen liegt. Die auf das Gerüft
herbeigeeilten Leute sagen aus, dass er vom Todtschläger
in Nothwehr erschlagen sei. Dieser kommt und beschwört
zunächst freiwillig mit zwölf Helfern, dass er jenen, weil er
einen räuberischen Anfall machte und sein Leben bedrohte,
erschlagen habe (Gefährdeeid). Es wird ihm eine notitia
ausgestellt und durch Urtheil auferlegt, nach 40 Nächten
in der Kirche mit 36 Helfern den Reinigungseid zu schwören.

Notitia über die Leistung dieses Eides (breve sacramenti).
Form. Turon. n. 30. 31, MGF p. 152. 153.

69. VIII. Jahrh. Mitte. (Tours). Klage gegen einen Mann, dass er seine
Frau vor Jahresfrist ohne Einwilligung der Eltern ent-
führt und widerrechtlich geebelicht habe. Bekl. und seine
Frau gestehen, in gegenseitigem Einverständniss so ge-
handelt zu haben. Urtheil, dass beide nach der lex Ro-
mana das Leben verwirkt haben. Durch Vermittlung von
boni homines wird ihnen gestattet, ihr Leben mit Geld
gegen Bürgschaft einzulösen.

Form. Turon. 11. 32, MGF p. 154.

70. VIII. Jahrh. Mitte. (Tours). Indiculus de iudicio evindicato, durch
welchen der Graf beauftragt wird, gegen den im Termin
des Königsgerichts trotz gestellter Bürgen ausgebliebenen
und vom Kl. solsadierten Bekl. die Strafe der lex loci
wegen räuberischen Überfalls zu vollstrecken.

Form. Turon. n. 33, MGF p. 155 (vgl. Mure. I n. 37, oben
Nr. 49).

II*
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71. VIEL Jahrh. Mitte. In mallo. Missus dominicus; racineburgi.
Klage um liegendes Gut. Bekl. gefragt, durch wen er sich
zu der Sache ziehe (sacire), beruft sich auf Erwerb durch
Erbschaft. Urtheil, dass er mit zwölf ihm gleichstehenden
Eidhelfern in der Kirche seine Behauptung beschwöre.
Er leistet nach so und so.viel Nächten diesen Eid, wie
ihm auferlegt und von ihm gelobt war (habuit atramitum).
Er empfängt darüber die Urkunde (iudicium sacramentale).

Form. sal. Merk. n. 27, MGF p. 251.
72t Vin. Jahrh. Mitte. Illo mallo. Graf; racineburgi. Kl. beansprucht

einen Bekl. als Hörigen und verlangt Leistung der ver-
weigerten Dienste. Bekl. behauptet ein frei er. Salier zu
sein. Urtheil, dass er dies mit zwölf Saliern als Eidhelfern
nach 42 Nächten beschwöre. Er leistet diesen Eid, wie
ihm auferlegt und von ihm gelobt worden war (per fisti-
cum abuit aframitum). Er empfängt darüber die Urkunde.

Form. sal. Merk. n. 28, MGF p. 252.

73. VIII. Jahrh. Mitte. In mallo. Vicarius. Klage um ein Feld.
• • Bekl. erkennt das kl. Recht an. Urtheil auf Revestitur

per wadium suum. apud solidos 30. Dies geschieht. Dem
. Kl. die notitia ausgestellt.

Form. sal. Merk. n. 29, MGF p. 252.

74. VIII. Jahrh. Mitte. Vicarius; racineburgi, . Klage um widerrecht-
lichen Besitz eines Hörigen. Bekl; gefragt, wie er sich
zu ihm ziehen könne (sacire), beruft sich auf Erwerb durch
Erbschaft. Urtheil, dass er mit zwölf Eidhelfern in der
Kirche seine Behauptung beschwöre. In dem Schwurtermine
bleiSt Bekl. aus (neglegens vel iectus apparuit). Dem
Kl. die notitia hierüber (iecta carta) ausgestellt.

Form. sal. Merk. n. 30, MGF p. 252.

75. 751. Juni 30. Attiniaco (Attigny) in palacio publico. Maiordomus
Pippin. Abt Fulradus von St. Denis w. Ragane, Äbtissin
des Klosters Septemolas (Septmeules), vertreten durch ihren
Vogt Legitemus, um Landbesitz in Curbrius (Corberie) im
Gau Tellau (Talon). Beide Parteien legen Schenkungs-
urkunden vor. Durch Inquisition das Eigenthum des Kl.
erwiesen. Anerkennung des kl. Rechts und Auflassung
seitens des Vogts der Bekl. (revestire per suo wadio, pro
suo fistugo se exitum dicere). Urtheil zu Gunsten des Kl.
— Wineramnus rec. et subscr.

DDM p. 107 n. 22. Taräif p. 44 n. 53. Pardessus II
p. 415 n. 604. M 57 (Nachträge p. 771).

76]. 750—751. Maiordomus Pippin bestätigt dem Kloster St. Denis
genannte Besitzungen, welche auf Grund der vorgelegten
Urkunden in seinem Gericht' nach Urtheil der Grofesen,
Pfalzgrafen und übrigen legis doctores und durch die mit der
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Untersuchung beauftragten Boten Guichingus und Chlodio
dem Kloster zurückgegeben waren.

DDM p. 108 n. 23. Tardif p. 44 n. 54. Pardessus II
p. 418 n. 608. M 58.

77. 752. März 1. Vermeria (Verberie) in palatio nostro. König Pippin.
Abt Fulrad von St. Denis w. Gislemarus um die Villen
Abaciacus (Aveze) und Sibriacum. Bekl. erkennt den
Anspruch an. Revestitur per vuadium; se exitum dicere
per festucam. Urtheil' zu Gunsten des Kl. Pfalzgraf
Wicbert.

MaMllon Dipl. I. p. 511 n. 40. Bouquet V p. 697. M 63.
78. c. 752. Ad ficum Monzacha (Munzachthal?) in placidum. Odal-

richus und Recho, missi domni regis. Beweistermin. Aus-
sage von zwölf Geschworenen über die von Dhutharius an
das Kloster St. Gallen gemachte Schenkung.

Wartmann II p. 394. Anh. n. 16.
79. 753. Juli 8. König Pippin. Abt Folradus von St. Denis w. Graf

Gairehard von Paris um die vom Bekl. zu Unrecht im
Gau von Paris erhobene Marktsteuer. Kl. führt den Beweis
durch Vorlegung königlicher Privilegien und Gerichts-
lirkunden. Bekl. beruft sich auf lange Gewohnheit. Ur-
theil zu Gunsten des Kl. Pfalzgraf Vuicbertus. — Eius
iussus rec. et subscr.

Tardif p. 46 n. 55. Bouquet V p. 699. Cartulaire g&ieral
de Paris p. 26 n. 20. M 71.

80]. 755. Juli 29. Conpendio (Compiegne). König Pippin schenkt dem
Kloster St. Denis den Ort und das Kastell St. Mihiel,
welches Vulfoad, vom König begnadigt für sein nach Ur-
theil der Franken wegen Hochverraths verwirktes Leben,
dem König gegeben hatte.'

Tardif n. 47. Bouquet V p. 702. M 76.

81. 759. Okt. 30. Compendio (Compiegne) palacio publico. König
Pippin. Das Kloster St. Denis, vertreten durch die agen-
tes Aderulfus und Rotgerius, w. Graf Gerardus um die vom
Bekl. zu Unrecht im Gau von Paris erhobenen Schiff- und
Brückenzölle. Trotzdem im ersten Termin (am 23. Okt.)
Kl. eine Urkunde König Dagoberts vorgelegt hatten und
König Pippin selbst durch sein Zeugniss ihre Aussage
bestätigt hatte, behauptet Bekl. das Recht von seinen
Vorgängern überkommen zu haben. Auf dem nach der
gesetzlichen Frist anberaumten neuen Termin stellen Kl.
Zeugen, welche selbst die Zölle zu Gunsten des Klosters
erhoben haben. Urtheil der Richter und des Pfalzgrafen,
dass Kl. ihren Zeugenbeweis führen. Hierauf verzichtet
Bekl. (se exitum dixit). Pfalzgraf Vuicbertus. — Eius
iussus rec. et. subscr. -
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Tardif p. 638 n. 57*>. Mabillon Dipl. I. p. 513 n. 44. Cartu-
laire ge'ne'ral de Paris p. 28 n. 21. M 87.

82. 770. Mai. Brocruagad palacio publico. König Karlmann. Pfalz-
graf Hroduinus (Dirodoinus) klagt um den ihm und
seinen gamaldiones verliehenen, von den königlichen
Beamten (peractores?) ihm bestrittenen Wald Benutzfeld
(Benonchamp) in der centena Belslango (Beslingen) in
den Ardennen, nebst einer Were im Gewässer des
Waldbanns. Vorlegung von Königsurkunden. Verneh-
mung von veraces homines. Restitution durch den König.
— Mainarius rec.

Beyer mittelrhein. ÜB I p. 26 n. 22. M 123.

83. 771. Nov. 3. Longario villa (Longlier). König Karl der Grosse.
Abt Sturmi von Fulda w. Dagaleichus um den von König
Pippin dem Kloster geschenkten Grundbesitz in loco
Omenstat (Umstadt). Bekl. erkennt das Recht des Klosters
an, restituiert auf das Urtheil cum iuramento ipsas res.
Reconsignatio. Versprechen proiecta festuca künftige
Störungen zu unterlassen. Urtheil, dass Bekl. hierfür
vadium et obsidem stelle. Bestätigung für das Kloster. —
Thiotgaudus rec. et subscr.

Dronke C. d. Fuld. p. 26 n. 41. LSch p. 20 n. 31. M 139.

84. 772. Haristellio (Heristall) palatio. König Karl der Grosse.
Abt Gundelandus von Lorsch w. Heimericus um das Kloster,
das Bekl. als investiertes Erbe seines Vaters Caucor bean-
sprucht. Kl. beweist durch Vorlegung der carta die
Schenkung seitens der Vorfahren des Bekl. an Erzbischof
Chrodegang von Metz. Bekl. erkennt das Recht des Klos-
ters an. Professio; se exitum dicere per festucam. Urtheil
zu Gunsten des Kl.

MG SS XXI p. 344 (Chron. Lanresliam.) Cod. Lauresli.
dipl. ecL Mannh. I p. 9 n. 3. M 141.

85]. 774. Vermeria (Verberie) palatio nostro. König Karl der Grosse.
Abt Folradus von St. Denis klagt, dass seinem Kloster
der ihm von Grimoald und König Pippin gerichtlich zu-
gesprochene Zoll des Dionysiusmarktes bestritten würde.
Befehl, die Erhebung nicht zu hindern; die Zuwiderhan-
delnden sollen bei Königsbann binnen 21 Nächten vor
den König geladen werden. — Rado adv. Hitherii.

Tardif p. 60 n. 77. Bouquet V p. 729. Cartulaire general
de Paris p. 32. n. 24. M 170.

86. 768—774. In mallo publico. Graf; scabini. Ein Mönch und der
Klostervogt beanspruchen eine Bekl. als Kopf zinspflichtige.
Bekl. vermag nichts einzuwenden. Urtheil, dass sie die
versäumten Dienste rewadiiere. Dies geschieht. Ausstel-
lung der Urkunde für Kl.
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Form. sal. Bign. n. 7, MGF p. 230 (fast wörtlich gleich-
lautend Form. sal. Merk. n. 32, MGF p. 253).

87. 768—774. Graf. Klage um Tödtung eines Verwandten in contu-
bemium. Bekl. läugnet nicht, jenen in Nothwehr getödtet
zu haben. Urtheil, dass er den Verwandten die gesetz-
liche Busse zahle. Nachdem dies geschehen, stellen ihm
die Kl. auf Urtheil eine Quittung (securitas) aus.

Form. sal. Bign. n. 8, MGF p. 230 (fast wörtlich gleich-
lautend Form. sal. Merk. n. 39, MGF p. 256; hier viri
racinburgi erwähnt).

88. 768 —774. In mallo publico. Graf. Klage um Tödtung, Beraubung
und Brandstiftung. Bekl. läugnet nicht, dies vollbracht
zu haben. Urtheil, dass er dem Kl. die gesetzliche Busse
zahle. Nachdem dies geschehen, Urtheil des Grafen
(garafione) und der boni homines, dass ihm Kl. eine Quit-
tung (securitas) ausstelle.

Form. sal. Bign. n. 9, MGF p. 231.

89. 768—774. Ein vicarius des Grafen. Klage um unrechtmässigen
Besitz von liegendem Gut. Bekl. läugnet. Urtheil auf
das Gottesurtheil der Kreuzprobe nach 42 Nächten. Im
neuen Termin siegt Kl. Urtheil auf Geldzahlung und
Revestitur. Bestätigung für Kl.

Form. sal. Bign. n. 13, MGF p.232. (Fast wörtlich gleich-
lautend Form. sal. Merk. n. 42, MGF p. 257).

90. 768—774. Boni homines. Klage um Gegenstände, die dem Bekl.
per claves zur custodia anvertraut, durch seine Schuld
aber beschädigt sind. Bekl. ist geständig. Urtheil auf
Schadenersatz, wofür Bekl. eine cautio geben muss, dass,
da er den Werth zu ersetzen nicht im Stande ist, er dem
Kl. lebenslänglich in servicio publico dienen werde.

Form. sal. Bign. n. 14, MGF p. 233.

91]. 775. Jan. 22. Cariciaco (Quierzy). König Karl der Grosse bestätigt
der Kirche von Metz die Immunität mit dem Beisatze,
dass die freien Hintersassen der Kirche für Saumseligkeit
bei Aufgebot des Heerbanns, Wachdienst und Brückenbau
vor den öffentlichen Richtern zur Verantwortung gezogen
werden sollen.

Tabouillot IV p. 15. Bouquet V p. 727. M 174.

92]. 775. Juni 26. Carisiago (Quierzy) palatio publico. König Karl der
Grosse wiederholt die Bestätigung Pippins für St. Denis
(Nr. 76). Wörtlich ausgeschrieben.

MabiUon Dipl. I p. 517 n. 50. Bouquet V p. 733. M 186.

93. 775. Juli 28. Duria villa (Düren) in palacio nostro. König Karl
der Grosse. Pfalzgraf Anseimus. Bischof Herchenradus
von Paris w. Abt Fulradus von St. Denis um das Kloster
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Placicium (Plaisir). Da die von den Parteien vorgelegten
Schenkungsurkunden sich widersprechen, wird auf. das
Gottesurtheil der Kreuzprobe erkannt. Der Mann des Kl.
unterliegt. Verzicht des Kl. Urtheil zu Gunsten des Bekl.
— Theudegarius rec. et subscr.

Tardif p. 59 n. 75. Mabillon Dipl. I p. 518 n. 51. Bouquet V
p.734. M187.

94. 775. Sclalistati villa (Schlettstadt) in palatio nostro. König
Karl der Grosse. Pfalzgraf Anshelnms. Othbertus, Vogt
des Abts Beatus von Honau, w. Agissericus und Aldradus,
Vögte des Klosters Corbie, um die von letzterem wider-
rechtlich innegehabte Schenkung des Iinmo zu Osthofen
und Hohengöft. Bekl. behaupten das Eigenthum durch
Schenkung der Gerbriga erhalten zu haben. Da die von
beiden Parteien vorgelegten Schenkungsurkunden sich
widersprechen, wird auf das Gottesurtheil der Kreuzprobe
erkannt. Agissericus unterliegt. Redditio und revestitio
per wadia, fides facta, festuca, exitum dicere (ducere)
seitens der Bekl. Das Gut dem Kl. zugesprocheu. —
Theudegarius rec.

Grandidier Strasbourg II p. 118 n. 69. M 196.

95. 768—775. (Sens). Graf. Klage in niallo publico gegen einen, der
sich verpflichtet hat, vor dem Grafen zu erscheinen (ante
comite aframitum habuisset), im Termin aber unentschul-
digt ausbleibt (placito suo neglexit et iactivos exinde
remansit).

Cart. Sen. n. 10, MGF p. 189.

96. 768—775. (Sens). Klage um Verwandtenmord. Bekl. ist gestän-
dig, wird zur Zahlung der Mordbusse (leodem, leude)
verurtheilt und zahlt sie. Darauf stellt ihm Kl. vorliegende
Quittung (securitas) aus.

Cart. Sen. n. 11, MGF p. 189.

97. 768—775. (Sens). In mallo publico. Graf. Derjenige, welcher
einen anderen, der ihn überfiel, erschlagen hat, leistet
vor dem Altar 42 Nächte nach der That mit Eidhelfern
(aput tris aloarius et 12 conlaudantes) den Eid, dass er
jenen in Nothwehr erschlagen habe (ego hodie ipso facio
[in] frodanno et ferbatudo).

Cart. Sen. n. 17, MGF p. 191.
98]. 768—775. Indiculus de iusticia facienda, an einen Grafen ge-

richtet in Bezug auf einer Kirche geschenkte Grundstücke,
die von Dritten widerrechtlich besessen werden. Even-
tuelle Ladung vor das Königsgericht.

Cart. Sen. n. 18, MGF p. 193.
99. 768—775. (Sens). In mallo publico. Graf. Klage, durch welche

der Bekl. als Höriger des Kl. beansprucht wird. Bekl.
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erkennt das kl. Recht an. TJrtheil zu Gunsten des Kl.
Redditio seitens des Grafen.

Cart. Sen. n. 20, MGF p. 194.

100. 768—775. (Sens). Der ßekl. schwört in der Kirche in Erfüllung
des gefällten zweizüngigen Urtheils mit Eidhelfern (tris
aloariae et 12 conlaudantes), den Streitgegenstand (Grund-
stücke) 30 Jahre lang besessen zu haben.

Cart. Sen. n. 21, MGF p. 194.

101. 768—775. (Sens). In mallo publico. Die wegen Giftmischerei
verdächtigte Bekl. schwört in Erfüllung des vorangegan-
genen Urtheils mit Eidhelfern, weder durch Kräuter noch
durch Gifttrank den Kl. zu vergiften versucht zu haben.

Cart. Sen. n. 22, MGF p. 194.

102. 768—775. (Sens). Indiculus de iudicio evindicato. Auftrag des
Königs auf Grund des von ihm mit den Grossen und dem
Pfalzgx-afen gefällten Urtheils gegen den apud nostro
signaculo vor das Königsgericht geladenen, nicht erschie-
nenen und vom Kl. länger.als drei Tage ausgewarteten
Bekl. die Strafe zu vollstrecken.

Cart. Sen. n. 26, MGF p. 196.

103]. 768—775. (Sens). Der Herr eines homo, dessen Gut vom Vasallen
eines Änderen widerrechtlich besessen wird, richtet an
den Herrn dieses Vasallen die Aufforderung, die Sache zu
untersuchen und dem Hörigen Recht zu schaffen.

Cart. Sen. n. 27, MGF p. 197.

104]. 768—775. (Sens). Der Herr eines homo, .dessen Gut von dem
Vasallen eines Bischofs widerrechtlich besessen wird, richtet
an den Bischof die Bitte, die Sache zu untersuchen und
dem Hörigen Recht zu schaffen.

Cart. Sen. n. 30, MGF p. 198.

105]. 768—775. (Sens). Graf. Ausstellung eines Appennis im Grafen-
gericht, nachdem durch Zeugen der Hergang des Urkunden-
verlustes bestätigt ist. Erstreckung des Appennis auf
etwaigen Besitzzuwachs.

Cart. Sen. n. 38, MGF p. 202.
106]. 768—775. (Sens). Bitte einer ancilla (Nonne) an den König, ihr

gegen Vasallen desselben Recht zu verschaffen. (Indiculum).
Cart. Sen. n. 44, MGF p. 205.

107]. 768—775. (Sens). Gesuche der Mitglieder des Grafengerichts
(pagenses) an den König, einem durch Urkundenverlust
Beschädigten, der im Grafengericht Klage auf Besitz-
bestätigung erhoben und für den Verlust Zeugenbeweis
erbracht hatte, eine Königsurkunde zu ertheilen. (Indi-
culum).

Cart Sen. n. 46, MGF p. 205.
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108. 768—775. (Sens). Boni homines. Klage um Körperverletzung
und Todtschlag. Urtheil auf Zahlung des Wergeides.
Hierüber eine Quittung (securitas) ausgestellt.

Cart. Sen. n. 51, MGF p. 207.
109. 774—775. Mallus. Graf. Klage um Tödtung eines Hörigen. Bekl.

ist geständig.
Form. sal. Merk. n. 38, MGF p. 256.

110]. 777. Oct. 8. Die Grafen Nidhard und Heimo und die königlichen
Vasallen Finnold und Gunthram vollziehen vor 21 Zeugen
die Besitzeinweisung des Klosters Fulda in die demselben
von König Karl dem Grossen am vorigen Tage gemachte
Schenkung des Königsguts Hamelburg, nachdem durch
Inquisitionszeugen, die geschworen hatten die Wahrheit
zu sagen, det Umfang des Königsguts festgestellt ist.

Dronke C. d. Fuld. p.38 11.60. Müllenhoff und Scherer Denk-
mäler 2 p. 175 n. 63 („Hainelburger Markbeschreibung").
LSch p. 23 n. 35. M 201.

111]. 779. Oct. 14. Gau Waltsazzi und Badauchgau. Vor Eburhardus,
missus König Karls des Grossen, werden durch die verei-
digten optimates und senes des Landes westlich des Mains
die Grenzen der Würzburger Mark an Ort und Stelle fest-
gestellt.

Müllenhoff und Scherer Denkmäler 2 p. 17G n. 64.

112. 780. Feb. 23. Digna civitate (Digne). Viernarins und Arimodus,
missi dominici (rattonesburgii dominici, scabinei litis und
civitatis) ertheilen dem Bischof Maurontus von Marseille
Revestitür in die villa Caladius, nachdem gegen die vom
Kl. vorgelegten Urkunden auf Frage der Vorsitzenden
Niemand Widerspruch erhoben hat und durch zehn In-
quisitionszeugen eidlich aus eigener Wissenschaft der In-
halt jener Urkunden bestätigt worden ist.

Cartulaire de St. Victor de Marseille p. 43 n. 31.

113]. c. 780. Bericht des mit der Inquisition beauftragten Königsboten
Vernarius an Karl den Grossen in Betreff mehrerer der
Kirche von Marseille geschenkter Besitzungen, welche zur
Zeit Pippins von dem Patricius Antener widerrechtlich
entzogen, darnach aber auf die vom Patricius Abbo er-
hobene Klage von Karl Martell restituiert worden waren.
Da sie nach dem Tode des Abbo von neuem von dem Ala-
mannen Ardingus entfremdet wurden, hatte Bischof Mau-
rontus von Marseille zu Heristall Klage geführt, worauf
der gen. Königsbote mit der Inquisition beauftragt wor-
den war, der durch Vernehmung der Gaugenossen den an-
gegebenen Thatbestand feststellt.

Martene et Durand Coll. ampl. I c. 41.

114. 781. Dec. 16. Carisiaco villa (Quierzy) palatio nostro. König
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Karl der Grosse. Ado, Vogt des Klosters und Abtes Ful-
radus von St. Denis, w. sechs Leute um einen Neubruch in
loco Sonarciaga-villa. Kl. lässt sich das in diesem Rechts-
streit zu seinen Gunsten im Gericht (in mallo publico)
des Grafen Rifero (inter Riferonem comitem et suos*
escapinios) zu Turcario (Torcy?) ergangene Urtheil durch
das Königsgericht bestätigen. Wahrheitszeugniss des
Grafen. Pfalzgraf Woraldus. — Wikerius not. ad vicem
Chrotardi rec

Mabillon Dipl. I p. 521 n. 55. LSch p. 23 n. 36. M 238.

115]. 781. Dec. Carisiago (Quierzy) palatio. König Karl der Grosse
schenkt dem Kloster Fulda die von Königsboten einge-
zogene villa Rasdorf. — Widolaicus adv. Radoni.

Dronke C. d. Fuld. p. 45 n. 73. M 240.
116. 782. Juni 3. In Narbona civitate. Die königlichen missi.Gual-

tarius, Adalbertus, Fulco und Gibuinus. (Zwei vassi do-
minici, sechs iudices u. A.). Arloynus, mandatarius
(causidicus) des Erzbischofs Daniel von Narbonne, w. Graf
Milo von Narbonne um verschiedene Villen im Gau von
Narbonne. Bekl. läugnet, ist aber nicht im Stande, sein
behauptetes Recht zu beweisen. Kl., zum Beweise ver-
stattet, gelobt, den Zeugenbeweis zu erbringen (agramire).
Er stellt darauf 13 Zeugen, die in der Marienkirche die
von ihm behauptete Thatsache beschwören. Bekl. zur
Herausgabe und Revestitur, die durch seinen Sago auszu-

~ führen ist, verurtheilt.
* Vaissete II c. 47 nr. 5.

117], 782. Super fontem Lippa. König Karl der Grosse bestätigt auf
dem Reichstage dem Kloster Prüm urkundlich nach eid-
licher Vernehmung des Klostervogts Rabert und zwölf
Anderer die von Erzbischof Weomad von Trier bestrittene
Zelle St. Goar.

Verlorene Urkunde, erwähnt Mabillon Acta II p. 289. M. 244.

118. 783. a) Theodone villa (Diedenhofen) publico placito. König
Karl der Grosse. Gerichtsverhandlung, in welcher eine
Inquisition über die Zugehörigkeit von Schwanheim zu
der vom Kaiser an Lorsch geschenkten villa Hurfedun
(Feiheim) stattfindet. Die Zugehörigkeit durch etwa 30
Zeugen erwiesen.

b) Juni 6. Die königlichen missi Richardus und Guntramnus
nehmen zu Schwanheim selbst eine nochmalige Inquisition
vor, welche die erste bestätigt, und vollziehen die Besitz-
einweisung.

Cod. Lauresham. dipl. I p. 321 n. 228. M 252a.

119. 774—787. Der Abt und die Mönche (von Murbach) bitten König
Karl, ihnen gegen einen Grafen, der sich Besitzungen des



20 788—790. 120—125

Klosters angeeignet habe, Recht zu schaffen.
Form. Morli. n. 4, MGF p. 330.

120]. 788. Jan. 31. (Weissenburg). Zwei Brüder erhalten vom Kloster
einen Theil der Besitzungen ihres verstorbenen Bruders,
über welche zwischen ihnen und dem Kloster viel Streit
bestand (multum contrarium fuit), nachdem sie sie per
uuadio zurückgegeben haben, auf Verwendung von boni
homines als Prekarie zurück.

Zeuss Trad. poss. Wiz. p. 188 11. i97.
121]. 788. Ingelheim. Reichversammlung vor König Karl dem Grossen.

Herzog Tassilo, dessen erste Unterwerfung 787 Okt. 3.
auf dem Lechfeld stattgefunden hat, wird, nachdem er
festgenommen und entwaffnet ist, auf Aussage der Baiern
und auf sein eigenes Geständniss von den versammelten
Franken, Baiern, Langobarden und Sachsen wegen Harisliz
(quod theodisca lingua harisliz dicitur) gegen König Pippin
und Hochverrath (ut maiestatis reus) zum Tode verurtheilt,
jedoch als Blutsverwandter vom König begnadigt und in
in St. Goar zum Mönche geschoren in das Kloster Jumieges
verbannt.

MG SS I p. 33, 43. Ann. Lauresh. Nazar. Lauresh. frg.
Cliesnü (MG Capitularia I p. 74). M 285 «a (281 h).

122. 790. April 27. Poitiei's. Hadebaldus und Ermengaudus, missi
König Chlodovechs von Aquitanien. Ein ungenannter Kläger
w. Faremundus um ein Alod zu Pinodilla.

Besly p. 17 (unvollständiger Druck).

123]. 790. Juni 9. Mainz. König Karl der Grosse schenkt dem Kloster
Prüm verschiedene Besitzungen, welche Abt Ansoar und
Ahardus als Königsboten von Alpad als Königsgut evin-
diciert hatten, mit der Busse, welche Alpad zu zahlen
hatte. — Ercambold adv. Radoni.

Beyer mittelrhein. ÜB I p. 39 n. 35. M 298.

124]. 790. Aug. 31. Copristaino (Kostheim bei Mainz). König Karl der
Grosse schenkt dem Kloster St. Denis verschiedene ihm
von dessen Abt durch seine Bürgen zurückgegebene Be-
sitzungen, die einst konfisciert, von Anderen widerrecht-
lich angeeignet, von Anderen dann käuflich erworben und
an das Kloster verkauft worden waren. — Ercanbaldus
adv. Radoni.

Tardif p. 69. Bouquet V p. 753 n. 67. M 299.

125]. 790. Aug. 31. Copristaino (Kostheim). König Karl der Grosse
schenkt dem Kloster St. Martin in Tours ein ihm von
dessen Abt durch seine Bürgen zurückgegebenes Gut, das
einst konfisciert, von verschiedenen Leuten widerrechtlich
angeeignet, käuflich erworben und an das Kloster verkauft
worden war. — Ercanbaldus adv. Radoni.
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Bouquet V p. 574. Martene et Durand Coll. ampl. I p. 48..
M 300.

126], 791. Jan. 3. Worms. König Karl der Grosse bestätigt dem
Kloster Kremsmünster nach Einsichtnahme der Urkunde
Tassilos die ihm von diesem geschenkten Besitzungen,
wie sie Physso eingeschworen und Bischof Arno und Abt
Täter mit dem Grafen Hleodro und dem iudex Chunibert
begangen haben, sowie andere von Slaven widerrechtlich
ausgerodete, und andere von drei Herzogsboten begangene.

Hagn ÜB von Kremsmünster p. 5 n. 2. M 302.
127. 791. Aug. 14. Vemundinga palatio publico. Acbertus und Gode-

bertus, missi König Karls. Ratbert, Abt des Klosters St.-
Germain-des-Pres, w. Graf Autbertus um den von König
Karl dem Kloster geschenkten Wald im Gau von Melun.
Kl. beweist sein Recht durch Zeugen. Bevestitur seitens
des Bekl. cum suo vuadiö.

Tardif p. 70 n. 92.

128. 791. Dec. 5. Ein missus (vicedominus) des Grafen Magnavius von
Narbonne. Die neun Zeugen des Abtes Anianus geben eine
eidliche Aussage über die Grenzen der villa Buflntis ab.

Vaissete II c. 57 nr. 10.

129. 791. Die königlichen missi Kerolt und Meginfrid entscheiden den
auf Grund eines königlichen breve vor sie gelangten Streit in
Betreff der vom Priester Tutilo der Freisinger Kirche ge-
machten Schenkung, an welcher sich der Schenk er den
lebenslänglichen Niessbrauch vorbehalten hatte, der ihm
von Dritten bestritten wurde.

Meichelbeck I, 2 p. 81 n. 103.

130. 777—791. Theodonevilla (Diedenhofen) palatio nostro. König
Karl der Grosse (die Bischöfe von Metz, Verdun, Toul;
elf Grafen; sämmtliche 44 Schöffen de ducatu Moslinse,
Pfalzgraf Woradus, u. a. fidel es). Der Erzbischof Weo-
madu8 \on Trier w. die Brüder Wido, Hrodoldus und
Warnarius um das Kloster Medolago (Mettlach). In Be-
stätigung des bereits vom Königsboten Wicbertus und
den Schöffen und Zeugen des Mosellandes festgestellten
Thatbestandes und des nach eidlichen Zeugenaussagen ge-
fällten Urtheils werden Bekl. zur Herausgabe cum fide facta
verurtheilt, da sie weder Urkunden noch Zeugen auf-
bringen können. Urtheilsbefehl zu Gunsten des Erz-
bischofs.

.Waitz in den Forschungen zur deutschen Geschichte III
(1863) p. 151. Beyer mittelrhein. Uli I p. 32 n. 27.
M 252.

131]. 793. Freising. Helmoinus schenkt der Kirche von Freising Güter,
die einst von Königsboten für den Fiskus erstritten, später
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aber ihm von König Karl zu Eigen überlassen worden
waren.

Meichelbeck I, 2 p. 85 n. 111.

132]. 794. Juni 1. Frankfurt. Synodale concilium. Letzte' Verhand-
lung mit Herzog Tassilo (de Tassiloni definitum est capi-
tulum). Der Herzog bittet um Verzeihung für seine unter
Pippin und Karl durch Treubruch (fraudator fidei) be-
gangenen Verbrechen, entsagt jedem Recht und seinem
und seiner Kinder Vermögen in Baiern (iustitiam et res
proprietatis gurpivit), verzichtet auf alle künftigen An-
sprüche und empfiehlt seine Kinder der Gnade des Königs.
Der König gewährt ihm Verzeihung. Ausstellung von
di-ei gleichlautenden Urkunden über diesen Akt.

MG Capitularia I p. 74 c. 3. M315a.

133J. 794. Juni. Frankfurt. Synodale concilium. Bischof Petrus von
Verdun verurtheilt, dass er sich mit zwei oder drei
Helfern oder seinem Metropoliten reinige von dem Ver-
dacht an der Verschwörung Hartrads Theil genommen
zu haben, liefert, da er keinen Helfer finden kann, den
Beweis der Unschuld durch einen homo, der sich für ihn
einem Gottesurtheil unterzieht. König Karl der Grosse
.restituiert den Bischof.

MG Capitularia I p. 75 c. 9. M 316.

134. 797. Febr. 17. Aachen, palacio nostro publico. König Karl der
Grosse.

a) Der König bestätigt dem Abt Asoarius von Prüm die
Villen Lauriacum und Catiacö in Andecavo (Anjou), die
zugleich mit anderen Besitzungen wegen Infidelität für
den Fiskus eingezogen waren.

b) Durch Bischof Odilhard von Nantes und das Zeugniss der
Gaugenossen wird erwiesen, dass nicht der Abt, sondern
der Fiskus ein Anrecht auf die villa Lauriacum habe.
Der Abt, nach der lex Romana und dem Urtheil der
Schöffen, giebt beide Villen in öffentlicher Gerichtsverhand-
lung zurück. Der König schenkt die villa L. dem Kloster,
tritt die villa C, die nach dem Zeugniss der Gaugenossen
der Grossmutter des Abts gehört habe, diesem ab.

c) Prozess zwischen Abt Asoarius und Graf Nuno; dabei
wird durch Zeugen und Urkunden erwiesen, dass beide
Villen Königsgut seien. Der König schenkt nunmehr
beide dem Kloster. — Ercanbaldus adv.

Beyer mittelrhein. ÜB I p. 41 n. 37. M 326.

135]. 797. März 31. Aachen. König Karl der Grosse restituiert dem
Grafen Theodold sein Eigengut, da er sich von dem Ver-
dacht, an der Verschwörung Pippins Theil genommen zu
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haben, durch Gottesurtheil gereinigt habe, während andere
dieser That überführt und nach dem Urtheil der Franken
gerichtet worden waren. — Ercanbaldus relegi.

Tardif p. 71. Bouquet V p. 758. M 327.

136]. 797. Juni 15. (Metz?) Bischof Engilram von Metz zwingt auf
Klage des Abtes Wasco Von St. Avold um unerträgliche
Bedrückungen seitens der Unterbeamten des Grafen Wol-
merus, diesen, den er vorgeladen hat, von fernerer Unbill
zu lassen, wogegen der Abt auf seinen Rath dem Grafen
einige Villen, quae erant ad praebendam des Klosters
überträgt. Bestimmungen über die künftige Ausübung
der Gerichtsbarkeit in diesen Villen.

Trouill.it I p. 84 n. 44. Dom Calmet I c. 293.

137. 797. Sept. 29. Landegon. Gautro und Hennandro, missi des
Grafen Fro.daldus, inquirieren, mit welchem Rechte Anau
den Flecken Landegon besitze. Anau behauptet, er besitze
auf Grund des von seinen Vorfahren ererbten Eigenthums-
rechtes. ürtheil der sechs Schöffen des Grafen, dass er
diese Behauptung mit zwölf Eidhelfern beschwöre. Ab-
leistung des Eides.

Cartulaire de Redon p. 147 n. 191. Th p. 76 n. 63.

138. 785—798. In villa Aotingas (Altötting). (Erz)Bischof Arn von
Salzburg. Abt Roodlant und. Roodbert w. den edlen
Mann Tagadeo um ein Grundstück, das Bekl. als Bene-
ficium an Rodinc ausgeliehen hat. Bekl. bestreitet den
Anspruch der Kl. Urtheil, dass er mit seinem Bruder
Weladeo sein Recht beschwöre. Er leistet den Schwur,
womit die Sache erledigt ist. Into castaldius erbietet
sich, diesen Hergang und seine Erledigung mit mehreren
Eidhelfern zu beschwören. Der Bischof erklärt aber
diesen Eid für entbehrlich und gebietet, künftig Störungen
zu unterlassen.

Mon. Boica XXVIII, 1 p. 23 n. 25. (Cod. antiq. Patav.).

*139]. 798. Juli. König Karl der Grosse bestätigt der Kirche von Worms
auf Klage des Bischofs Erembert, dass die öffentlichen
Beamten die Nutzung von Odenwald und Lobdengau für
den Fiskus beanspruchen, die vorgelegten Königsurkunden.
— Leitherus rec. Fälschung.

Schannat Ep. Wormat. II p. 1 11. 1. M 338.

140. 798. Sept. 20. Ad Loraha (Lorch bei Enns). Erzbischof Arn von
Salzburg, Keroldus, Meginfridus, Wolfwolt und der iudex
Rimicoz, missi dominici. Der Priester Ejo und seine Mit-
erben w. Egilolf und Hiltiport um die Kirche zu Awigo-
zeshusir (Haushausen). Dreitägiges Missalgericht ohne An-
wesenheit des Grafen. Verweisung der KL, die nach fehl-
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geschlagenem Einigungsversuch vor ihrem Bischof erschie-
nen waren, vor das Gericht der missi. Redditio seitens
der Bekl. Bericht über die Ausführung der Rückgabe ad
Enisa in loco Roracha.

Meichelbeck I, 2 p. 96 n. 129.

141. 799. Dec. 11. Freising. Graf Hamadeus, Schultheiss Engilperht.
Notitia über die Rückgabe des von Selprich zu Unrecht
in Anspruch genommenen Grundstücks und Waldes zu
Hiltinhusir (Hettenhausen) an die Freisinger Kirche.

Meichelbeck I, 2 p. 97 n. 130.

142]. VIII. Jahrh. Castro Claremunte (Clermont-Ferrand). Ein Ein-
wohner der Auvergne und seine Frau richten unter Auf-
zählung der verlorenen Urkunden an die Munizipalbehörde
den schriftlichen Antrag (contestatiuncula), denselben
unterzeichnet an der Kirchenthür oder auf dem öffent-
lichen Markt auszuhängen. Mündliche Wiederholung des-
Antrages durch den Kl.

Form. Arvern. 1, MGF p. 28.
143. VIII. Jahrh. (Reichenau). Graf und Abt, missi dominici. Der

wegen Incestes im Gaugericht zu Vermögenskonfiskation
Verurtheilte beschwert sich über dieses Urtheil. Die
Missi vernehmen im inquisitorischen Verfahren drei Zeugen
und urtheilen darauf e iussione imperatoris, dass die Kon-
fiskation zu Unrecht erfolgt sei und geben ihm sein Eigen
zurück.

Form. Aug. Coll. B n. 22, MGF p. 357.
144. VIII. Jahrh. (Reichenau). In mallo publico. Abt und iudex,

missi imperiales. Vergleich zwischen einem Grafen und
einem Mann, den jener als Hörigen beansprucht.

Form. Aug. coll. B n. 23, MGF p. 357.

145. VIII. Jahrh. (Reichenau). Graf, iudices und reginburgi. Klage
um Entwenduug von Mobilien (quod ei per malo ordine
res tulisset). Inquisitorisches Beweisverfahren durch Ver-
nehmung ' benachbarter Leute unter Bürgenstellung und
Eid. Bekl. kann nicht lüugnen, revestiert nach dem Ur-
theil den Kl. Der Kl. darauf seeundum legem Alamann-
orum vestitu manu in palacio (=placito?) nostro reversus
est propria. Strafdrohung für ein Zuwiderhandeln gegen
den durch das Urtheil hergestellten Zustand. Pagenses
sistentes (Umstand).

Form. Aug. coll. B n. 40, MGF p. 362.

140]. VIII. Jahrh. Der im Grafengericht wegen schweren Diebstahls
von den Rachimburgen verurtheilte Bekl. ergiebt sich, da
er die Strafe nicht zahlen kann, in symbolischer Form in
die Abhängigkeit des Kl., um ihm zu dienen.

Form. Pithoei fragm. cap. 75, MGF p. 598.


